Vorname Name
Ort, Datum

Straße

PLZ Ort

Tel.

E-Mail: 

Personalnummer

An

Firma

- Personalabteilung -

Straße / Postfach

PLZ Ort

Elternzeitantrag / Anmeldung der Elternzeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich beantrage Elternzeit für mein Kind (Vorname, ggf. Name, Geburtsdatum).
Die Elternzeit nehme ich wie folgt in Anspruch:

Von …./….… (Monat/Jahr) bis …./….… (Monat/Jahr)

und von …./….… (Monat/Jahr) bis …./….… (Monat/Jahr).

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst betreut und erzogen wird.
Ich bitte Sie um eine schriftliche Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________________


(Datum, Unterschrift)

Vorname, Name
Ort, Datum

Straße

PLZ Ort

Tel.

E-Mail: 

Personalnummer
An

Firma

- Personalabteilung -

Straße / Postfach

PLZ Ort

Antrag auf Übertragung von Elternzeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte …… Monate (max. 12 Monate) meiner Elternzeit übertragen. Ich beabsichtige diesen Zeitraum zwischen dem dritten und achten Lebensjahr meines Kindes in Anspruch zu nehmen.

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst betreut und erzogen wird.

Ich bitte Sie um eine schriftliche Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________________


(Datum, Unterschrift)

	
Berücksichtigen Sie bei der Anmeldung der Elternzeit auch die Hinweise in unserem Artikel zum Thema "Elternzeit":

http://www.schwanger-in-bayern.de/schwangerenberatung/themen/familie-erwerbstaetigkeit/elternzeit.html



Bitte beachten Sie:

· Es sind (grundsätzlich) zwei Elternzeitabschnitte möglich. Die Elternzeit beginnt mit der Geburt des Kindes. Die 8- bzw. 12-wöchige Mutterschutzfrist nach der Entbindung läuft parallel zur Elternzeit.

· Die oben genannten Zeiten können sich nach dem voraussichtlichen Geburtstermin richten, der vom tatsächlichen abweichen kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Geburtstermin. Den tatsächlichen Beginn bzw. die tatsächlichen Zeiten der Elternzeit teilen Sie nach der Geburt Ihres Kindes so schnell als möglich mit.

· Ein besonderer gesetzlicher Kündigungsschutz beginnt 8 Wochen vor Antritt der 7 Wochen vor Antritt angemeldeten Elternzeit. Diese Fristen sollten vor allem Väter beachten.
· Sie müssen den Zeitraum in dem Sie in Elternzeit gehen zunächst bis zum zweiten Geburtstag des Kindes festlegen und verlangen. Sie könnten sich bereits bis zum dritten Geburtstag festlegen.
· In vielen Fällen ist folgende Regelung empfehlenswert:
Sie beantragen Ihre Elternzeit für die ersten 24 Monate. Die restlichen 12 Monate können Sie dann entweder, nach fristgerechter (7-Wochen-Frist) Mitteilung an Ihren Arbeitgeber, gleich im Anschluss nehmen. Oder Sie übertragen (auf Antrag und nur mit Zustimmung Ihres Arbeitgebers) die verbleibenden 12 Monate auf die Zeit zwischen dem dritten und achten Geburtstag Ihres Kindes.

· Den Antrag auf Übertragung von Elternzeit können Sie bereits zeitgleich mit Ihrem Elternzeitantrag (für die ersten beiden Lebensjahre) stellen. Dies ist aber nicht verpflichtend. Sie müssen den Übertragungsantrag aber spätestens vor Vollendung des dritten Lebensjahres Ihres Kindes gestellt haben. Ist Ihr Arbeitgeber einverstanden müssen Sie ihm die konkrete Inanspruchnahme der übertragenen Elternzeit wieder spätestens 7 Wochen vor Beginn mitteilen.

· Wenn Sie nun vorhaben, einen Teil Ihrer Elternzeit zu übertragen, sollten Sie, um keine Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, den Übertragungsantrag so stellen, dass Sie, gesetzt den Fall Ihr Arbeitgeber wäre nicht einverstanden, noch rechtzeitig (wieder spätestens 7 Wochen vorher) die Inanspruchnahme der restlichen 12 Elternzeitmonate im dritten Lebensjahr Ihres Kindes mitteilen können und ohne Zustimmungspflicht in Anspruch nehmen können.
· Bitte Mustertexte nach Bedarf anpassen, nicht Zutreffendes löschen.

